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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Rechtshilfe

Bislang stützte sich der Bundesrat bei der Sperrung von Vermögenswerten auf das
verfassungsrechtlich verankerte Notrecht. Mit einem 2013 in die Vernehmlassung
geschickten Entwurf zu einem Gesetz über die Potentatengelder wollte der Bundesrat
nun eine klare Grundlage für die Sperrung und die Rückerstattung verbrecherisch
erworbener Vermögenswerte ausländischer Staatsmänner schaffen. Neben der
Kodifizierung der bisherigen Praxis sah der Entwurf eine beachtenswerte Neuerung vor:
Die Schweiz sollte auch ausserhalb des Rechtshilfegesuches dem Herkunftsstaat
Informationen über allfällige Bankkonten von gefallenen Potentaten liefern. Das
geplante Gesetz wäre das erste seiner Art weltweit. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.05.2013
NADJA ACKERMANN

Strafrecht

Im Anschluss an die Motionen Jositsch (sp, ZH) (08.3806) und Janiak (sp, BL) (08.3930),
welche die Verlängerung der Verjährungsfristen bei Wirtschaftsdelikten forderten, gab
der Bundesrat eine Änderung des StGB in die Vernehmlassung. Der Vorentwurf sieht
nicht eine spezielle Verjährungsfrist für Wirtschaftsdelikte vor, sondern will die
Verjährungsfrist je nach Tatschwere erhöhen. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.2011
NADJA ACKERMANN

Die beiden überwiesenen, inhaltlich identischen und auf das Grounding der Swissair
zurückgehenden Motionen Jositsch (sp, ZH) (08.3806) und Janiak (sp, BL) (08.3930)
verlangten eine Verlängerung der Verjährungsfristen bei Wirtschaftsdelikten. Weil in
den Vorstössen „Wirtschaftsdelikte“ nicht genauer definiert wurde, schlug der
Bundesrat eine allgemeine Verlängerung der Verjährungsfristen von sieben auf zehn
Jahre bei schwersten Vergehen, für die im Gesetz die Höchststrafe von drei Jahren
Freiheitsstrafe verhängt werden kann, vor. Dadurch sollte die Strafbehörde mehr Zeit
bei der Strafverfolgung erhalten. Im Ständerat wurden die vorgeschlagenen Änderungen
im StGB und im Militärstrafgesetz ohne Gegenstimme angenommen. Im Sommer
stimmte auch der Nationalrat mit 102 zu 78 Stimmen der Verlängerung der
Verfolgungsverjährung zu, wobei die Vorlage von der SVP und der FDP, die keinen
Handlungsbedarf sahen, bekämpft wurde. Die beiden Motionen wurden folglich
abgeschrieben. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.06.2013
NADJA ACKERMANN

Innere Sicherheit

Im Kampf gegen das organisierte Verbrechen, insbesondere gegen den internationalen
Drogenhandel, hatte der Bundesrat bei der Verabschiedung des Geldwäschereiartikels
zusätzliche Massnahmen angekündigt. Im März gab er den Vorentwurf für eine weitere
Teilrevision des Strafgesetzbuchs in die Vernehmlassung. Dieser sieht als wichtigste
Änderungen vor, dass nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Unternehmen bestraft
werden können, und dass der Begriff der kriminellen Organisation eingeführt wird.
Strafbar werden soll zudem nicht nur die Beteiligung an einer Organisation, welche
Verbrechen begeht, sondern ebenfalls deren Unterstützung. Der Bundesrat hofft, auf
diese Weise auch die Drahtzieher der internationalen Drogenmafia, welche ihre
Aktivitäten in der Regel hinter legalen Scheingeschäften verstecken, zur Rechenschaft
ziehen zu können. Das Projekt will zudem den Einzug von deliktisch erworbenem
Vermögen erleichtern. Schliesslich sollen die Mitarbeiter von Banken und
Finanzinstituten bereits dann vom Berufsgeheimnis entbunden werden, wenn sie den
Verdacht haben, dass ein Vermögen aus einem Verbrechen stammen könnte. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.04.1991
HANS HIRTER
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Ende Januar legte der Bundesrat dem Parlament die Botschaft für die Schaffung von
zusätzlichen Bundeskompetenzen bei der Ermittlung gegen das organisierte
Verbrechen und die Wirtschaftskriminalität vor. Er begründete diese Vorlage mit dem
Umstand, dass diese Tatbestände oft sehr komplex sind und in der Regel auch die
Kantons- und Landesgrenzen überschreiten. Es sei deshalb notwendig, die
Ermittlungen in diesen Fällen effizienter zu koordinieren und namentlich die kleinen
Kantone, deren Strafverfolgungsbehörden oft an Kapazitätsschranken stiessen, zu
entlasten. Als wichtigste Neuerung schlug der Bundesrat vor, dass die
Bundesanwaltschaft in den genannten Bereichen unter bestimmten Umständen (d.h.
bei landes- oder kantonsüberschreitenden oder sehr komplexen Fällen) selbst ein
Ermittlungsverfahren eröffnen kann. Mit dieser Eröffnung des Ermittlungsverfahrens ist
nach dem neuen Art. 340bis StGB die Bundesgerichtsbarkeit begründet, und die
Bundesbehörden führen auch die Untersuchung durch. Um diese neuen Aufgaben zu
erfüllen, sollen in der Bundesanwaltschaft sukzessive 74 neue Stellen geschaffen
werden. Nach abgeschlossenen Ermittlungen kann dann gemäss Vorschlag des
Bundesrates die Beurteilung an das nach den üblichen Gerichtsstandbestimmungen
zuständige kantonale Gericht delegiert werden. Die Anklage würde allerdings, wie dies
anlässlich der Vernehmlassung von den Kantonen verlangt worden war, von der
Bundesanwaltschaft vertreten.
Da die Bundesbehörden damit wesentlich weiter gehende Kompetenzen erhalten als
heute, sollen nach Ansicht des Bundesrates auch die Rechte der Beschuldigten und
ihrer Verteidiger in diesem Verfahren ausgebaut und an die Standards der
Voruntersuchung nach Bundesstrafrecht und der kantonalen Prozessordnungen
angeglichen werden. Gleichzeitig soll im Rahmen dieses Gesetzgebungspaketes auch
die Aufsicht über die Bundesanwaltschaft verbessert werden und ihre Trennung von
der präventiven Polizei klarer zum Ausdruck kommen. Mit diesen Massnahmen könnten
die unbestrittenen Elemente der 1993 heftig kritisierten Vorschläge des Bundesrates für
eine Entflechtung der Bundespolizei und der Bundesanwaltschaft und die
Ausgestaltung letzterer als völlig unabhängige Staatsanwaltschaft verwirklicht werden.
Die Bundesanwältin soll zwar weiterhin vom Bundesrat gewählt werden und diesem
administrativ unterstehen, und sie soll auch weiterhin den Vorsteher des EJPD über
wichtige Ermittlungen informieren. Die Aufsicht würde aber in Anbetracht der
zusätzlichen strafprozessualen Funktionen grundsätzlich von einer richterlichen
Behörde (konkret von der Anklagekammer des Bundesgerichts) ausgeübt werden. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.01.1998
HANS HIRTER

Der Ständerat nahm im Oktober die Beratung der Vorlage auf und schloss sie in der
Dezembersession mit der Annahme der Gesetzesänderungen zur Verbesserung der
Effizienz und der Rechtsstaatlichkeit in der Strafverfolgung ab. Auf Antrag seiner
Kommission beschloss er ohne Gegenstimme Eintreten. In der Detailberatung
verschärfte er die Bedingungen, unter welchen die Bundesanwaltschaft bei Fällen von
organisiertem Verbrechen und schwerer Wirtschaftskriminalität ein Verfahren eröffnen
kann. Dies soll nicht generell bei landes- resp. kantonsüberschreitenden Delikten der
Fall sein, sondern nur dann, wenn die strafbaren Handlungen zu einem wesentlichen
Teil im Ausland begangen wurden resp. sich keinem Kanton schwerpunktmässig
zuordnen lassen. Als Neuerung gegenüber dem Regierungsprojekt kann die
Bundesgerichtsbarkeit auch dann begründet werden, wenn eine an sich zuständige
kantonale Behörde nicht über die Mittel verfügt, eine wirksame Strafverfolgung
durchzuführen. Ein von Rhinow (fdp, BL) und Schiesser (fdp, GL) eingebrachter Antrag,
die Strafverfolgung in diesen Fällen obligatorisch den Bundesbehörden zuzuweisen,
unterlag allerdings mit 25:11 Stimmen. In der Gesamtabstimmung hiess der Rat die
neuen Bestimmungen im Strafgesetzbuch über die zusätzlichen Bundeskompetenzen
bei einer Gegenstimme, diejenigen über die Organisation der Bundesrechtspflege
oppositionslos gut. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.12.1998
HANS HIRTER

Bei der Schaffung von zusätzlichen Bundeskompetenzen bei der Ermittlung gegen das
organisierte Verbrechen und die Wirtschaftskriminalität schloss sich der Nationalrat
weitgehend den Beschlüssen der kleinen Kammer aus dem Vorjahr an. Auf Antrag seiner
Kommission für Rechtsfragen nahm er allerdings wieder eine gewisse Zentralisierung
vor, indem er bei ganz oder teilweise im Ausland oder in mehreren Kantonen
begangenen und infolge ihrer Komplexität eine einheitliche Untersuchungsführung
verlangenden Delikten für bestimmte Kategorien zwingend die Bundesgerichtsbarkeit
beschloss. Es betrifft dies Verbrechen krimineller Organisationen, Geldwäscherei,
Bestechung und mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften. Wenn es sich hingegen
lediglich um Vermögensdelikte und Urkundenfälschungen handelt, soll die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.12.1999
HANS HIRTER
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Bundesanwaltschaft nur auf Verlangen der Kantone oder bei deren Nichttätigkeit den
Fall an sich ziehen dürfen. Damit soll verhindert werden, dass sich die Bundesbehörden
besonders attraktive Fälle herauspicken können. Die parallel zu diesen neuen
Bundeskompetenzen beantragte Entflechtung der Bundesanwaltschaft und der
Bundespolizei bzw. der Ausbau der Rechte der Beschuldigten und ihrer Verteidiger
hiess der Nationalrat diskussionslos gut. In der Differenzbereinigung schloss sich der
Ständerat grundsätzlich dem nationalrätlichen Konzept an. Er verzichtete allerdings auf
das für ihn zu wenig eindeutige Kriterium der Komplexität eines Falls. Zusätzlich fügte
er ein, dass unkomplizierte Verfahren, bei denen zwar an sich eine
Bundesgerichtsbarkeit gegeben ist, zur Untersuchung, Anklage und Beurteilung an die
Kantone delegiert werden können. Die neuen Bestimmungen wurden in der
Wintersession verabschiedet. 7

Ein Gesetz soll präzisieren, wann Schweizer Behörden einem Unternehmen die
Bewilligung erteilen dürfen, mit ausländischen Behörden auch ausserhalb der Amtshilfe
zu kooperieren. In diesem Sinne hatte der Bundesrat in Erfüllung einer Motion der FDP
und in Reaktion auf den Bericht der Geschäftsprüfungskommissionen der
Eidgenössischen Räte vom 30. Mai 2010 betreffend „Die Behörden unter dem Druck der
Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA“ 2012 den Entwurf
für ein Bundesgesetz über die Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden und über
den Schutz der schweizerischen Souveränität (ZSSG) in die Vernehmlassung gegeben.
Nach dem Präzedenzfall des 2013 verstorbenen Rohstoffhändlers Marc Rich, erhielt das
Vorhaben den Spitznamen Lex Marc Rich. Das Gesetz soll insbesondere jene
Zusammenarbeit regeln, für die spezialgesetzliche oder staatsvertragliche
Bestimmungen fehlen. Weiter sind Massnahmen zum Schutz der Schweizer Souveränität
vorgesehen. Dazu gehören unter anderem die Blockierung des Zugangs zu
elektronischen Datenträgern oder die Unterstellung von Geschäftstätigkeiten eines
Unternehmens unter eine besondere staatliche Aufsicht. Bei der Vernehmlassung
wurde deutlich, dass die Bewertung des Vorhabens stark vom Steuerstreit mit den USA
beeinflusst und der Entwurf als Abwehrdispositiv gegen die USA wahrgenommen wurde.
Trotz der Kritik will der Bundesrat an seinem Vorhaben festhalten und dem Parlament
2014 einen überarbeiteten Gesetzesentwurf vorlegen. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2013
NADJA ACKERMANN

Kriminalität

Der Bundesrat legte im April die Botschaft für eine Änderung des Strafrechts im Bereich
der strafbaren Handlungen gegen das Vermögen und Urkundenfälschungen vor. Damit
leitete er nicht nur eine weitere Etappe der Strafrechtsreform ein, sondern ergänzte –
nach der Schaffung von Strafnormen gegen Insidergeschäfte und die Geldwäscherei –
auch das Konzept des Kampfs gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes
Verbrechen um ein weiteres Element. Während sich diese Revision bei einer Vielzahl
von Bestimmungen eher auf Redaktionelles beschränkt, werden im Bereich der
elektronischen Datenverarbeitung neue Straftatbestände geschaffen. Grundsätzlich
sollen neu auch Aufzeichnungen auf elektronischen Daten- oder Bildträgern als
Urkunden anerkannt werden. Das unberechtigte Eindringen in
Datenverarbeitungsanlagen (sogenanntes «Hacken») will der Bundesrat in Zukunft
ebenso bestrafen wie die unerlaubte Aneignung von Computerdaten (inkl. Programme)
oder deren Beschädigung. Von grosser Bedeutung für die Bekämpfung der
Wirtschaftskriminalität sind ebenfalls die neuen Vorschriften über betrügerische
Manipulationen von Datenverarbeitungsvorgängen, welche mit der Absicht
vorgenommen werden, sich selber oder andere zu bereichern.
Eine Anpassung des Strafrechts an die modernen Formen der Kriminalität stellen auch
die in derselben Botschaft enthaltenen neuen Bestimmungen über die missbräuchliche
Verwendung von Check- und Kreditkarten dar. Der Bundesrat schlägt vor, dass sich
künftig bereits strafbar macht, wer derartige Karten verwendet, obschon er
zahlungsunfähig oder -unwillig ist.

Die zuständige Nationalratskommission bezeichnete die Vorlage als notwendig und
dringlich und beschloss einstimmig, darauf einzutreten. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.06.1991
HANS HIRTER
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In seiner Botschaft zu den ergänzenden Massnahmen gegen das organisierte
Verbrechen nahm der Bundesrat auch eine Beurteilung der aktuellen Bedeutung des
organisierten Verbrechens in der Schweiz vor. Als besonders gefährdet sieht er das
Umfeld der Finanzplätze an, wo bereits heute die angebotenen Dienstleistungen von
kriminellen Organisationen zum Geldwaschen verwendet werden. Der Grossteil der in
den letzten Jahren beschlossenen und neu vorgeschlagenen gesetzlichen Massnahmen
richtet sich denn auch gegen derartige Aktivitäten. Erste Anzeichen für das als
besonders gefährlich erachtete Eindringen des organisierten Verbrechens in die
Unternehmen der legalen Wirtschaft seien hingegen erst im Bereich der kleinen
Gastronomiebetriebe und Modeboutiquen feststellbar. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.06.1993
HANS HIRTER

Als Erstrat befasste sich der Nationalrat mit den vom Bundesrat 1991 vorgeschlagenen
Änderungen des Strafrechts in bezug auf nicht erlaubte Handlungen gegen das
Vermögen und auf das Fälschen von Urkunden. In der Eintretensdebatte begrüssten
sämtliche Fraktionen diese Rechtsanpassung an die neuen Formen der
Wirtschaftskriminalität. In der Detailberatung stimmte der Rat der von der Kommission
vorgeschlagenen weniger strengen Bestrafung von Personen, welche ohne
Bereicherungsabsichten in ein Computersystem eindringen (sog. Hacking) zu. Einen von
Vertretern der SP unterstützten Antrag auf vollständige Straffreiheit für derartige
Aktivitäten lehnte er hingegen ab. Mit Stichentscheid des Präsidenten abgelehnt wurde
auch ein von der SP, der GP, dem LdU und Teilen der CVP unterstützter Antrag, es dem
Richter zu erlauben, bei Bagatelldelikten von einer Strafverfolgung abzusehen (sog.
Opportunitätsprinzip). Im übrigen nahm der Rat eine Reihe von Korrekturen am
Regierungsentwurf vor, ohne allerdings Wesentliches zu verändern. Im Anschluss an
seine Debatte überwies der Nationalrat oppositionslos eine Motion (Mo. 93.3037),
welche die Vorlage eines Bundesgesetzes über die wirtschaftliche Strafrechtspflege in
Kriegszeiten verlangt. Der Ständerat stimmte den neuen Bestimmungen in der
Wintersession zu, schuf aber doch einige Differenzen zum Nationalrat. Insbesondere
nahm er als zusätzlichen strafbaren Tatbestand auch noch das Einschleusen von Viren
in Computersysteme sowie die Herstellung und Verbreitung derartiger Programme in
das Gesetz auf. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.12.1993
HANS HIRTER

Der Bundesrat genehmigte ein Abkommen des Europarats zur Bekämpfung der
Korruption. Dieses hat zum Ziel, die entsprechenden Strafrechtsbestimmungen zu
harmonisieren und die internationale Zusammenarbeit zu erleichtern. Das Abkommen
geht weiter als die diesbezügliche OECD-Konvention; dank der im Jahr 2000 in Kraft
gesetzten neuen Korruptionsgesetzgebung entspricht das schweizerische Recht den
Grundsätzen dieses Europaratabkommens weitgehend. Was noch fehlt ist im
Wesentlichen die Strafbarkeit der von ausländischen Amtsträgern begangenen passiven
Bestechung. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.02.2001
HANS HIRTER

Nachdem Ermittlungen der europäischen Polizeibehörde Europol ergeben hatten, dass
die Wettmafia auch in der Schweiz Sportspiele manipuliert hatte, schickte der
Bundesrat im Mai einen Entwurf für die Revision des Korruptionsstrafrechts in die
Vernehmlassung. Wie durch eine parlamentarische Initiative Sommaruga (sp, GE)
gefordert, wird die Bestechung Privater neu als eigener Tatbestand im Strafgesetzbuch
und nicht mehr wie bisher im Gesetz über unlauteren Wettbewerb (UWG) verankert.
Dadurch sollen auch Korruptionsfälle, die nicht zu einer Marktverzerrung führen – unter
anderem eben jene im Sport – erfasst werden. Die Bestechung von Privatpersonen soll
neu von Amtes wegen und nicht mehr nur auf Gesuch hin verfolgt werden. Schliesslich
soll die Annahme eines nichtgebührenden Vorteils durch Amtsträger auch dann verfolgt
werden, wenn der Vorteil nicht dem Amtsträger selbst, sondern einer Drittperson
zugutekommt. Die strafrechtliche Verfolgung richtet sich jedoch jeweils nur gegen den
fehlbaren Funktionär. Obwohl also auch in Zukunft nicht der gesamte Verband
betroffen wäre, lehnte die FIFA die geplanten Änderungen ab. Mit der geplanten
Gesetzesänderung reagiert der Bundesrat auf verschiedene Vorstösse aus dem
Parlament sowie auf die Forderungen des Antikorruptionsgremiums des Europarates
(Greco).

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.05.2013
NADJA ACKERMANN
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Der durch die Finanzkrise schärfer hervorgetretene Zusammenhang zwischen
Steuerdelikten und Geldwäscherei führte zu einer Teilrevision der Empfehlungen der
Groupe d’action financière (GAFI) im Jahre 2012. Damit der Schweizer Finanzplatz
GAFI-konform bleibt und nicht für kriminelle Zwecke missbraucht werden kann, waren
verschiedene gesetzliche Anpassungen nötig. Zum einen wurde eine Revision des
Geldwäschereigesetzes (GwG) angestossen, welche die Schweizer Meldestelle MROS in
die Lage versetzen soll, die bei ihr vorhandenen Finanzinformationen ebenfalls mit
anderen Meldestellen austauschen zu können. Laut Entwurf soll die Weitergabe der
Informationen nicht durch Originaldokumente, sondern durch Berichte erfolgen. Auf
der Basis dieser Berichte kann die Partnerbehörde entscheiden, ob ein Strafverfahren
eröffnet und die Schweiz um Rechtshilfe ersucht werden solle. Die MROS soll ihrerseits
auch bei dritten Finanzintermediären, d.h. bei solchen, die nicht selber eine
Verdachtsmeldung erstattet haben, Informationen einfordern können. Dies jedoch nur
unter der Bedingung, dass ein Erkenntniszusammenhang mit einer bereits erstatteten
Meldung bestünde. Nachdem der Ständerat 2012 die geplanten Änderungen ohne
Anmerkung gutgeheissen hatte, schuf der Nationalrat im Frühjahr 2013 eine kleine
Differenz bezüglich der Gründe für eine Auskunftsverweigerung. So wollte der
Nationalrat zusätzlich im Gesetz verankern, dass die Schweizer Meldestelle auf das
Ersuchen einer ausländischen Behörde nicht eingeht, wenn die nationalen Interessen
oder die öffentliche Sicherheit und Ordnung beeinträchtigt würde. Der Ständerat
stimmte diesem sogenannten Ordre-public-Vorbehalt zu, so dass die
Gesetzesänderung in der Schlussabstimmung im Nationalrat mit 135 zu 54 und im
Ständerat mit 43 Stimmen bei 2 Enthaltungen angenommen wurde. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.06.2013
NADJA ACKERMANN

Die beschlossene Revision des Geldwäschereigesetzes stellte nur einen ersten Schritt
dar, auf den die Umsetzung weiterer GAFI-Empfehlungen zur Bekämpfung der
Geldwäscherei, der Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung von
Massenvernichtungswaffen folgen, die unter anderem auch Steuerdelikte thematisieren
werden. Im Dezember 2013 verabschiedete der Bundesrat eine entsprechende
Botschaft. Der Entwurf sah Anpassungen in folgenden sieben Themenbereichen vor:
Transparenz von juristischen Personen und Inhaberaktien, Pflichten von
Finanzintermediären, Klärung des Begriffs der politisch exponierten Personen (PEP),
Qualifizierung von schweren Steuerdelikten als Vortat zur Geldwäscherei, Verbot von
Barzahlungen von über CHF 100'000, Stärkung der Wirksamkeit von
Verdachtsmeldungen und schliesslich Sanktionen im Bereich der
Terrorismusfinanzierung. Die Vorlage wird im kommenden Jahr in den Räten behandelt
werden. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2013
NADJA ACKERMANN

Die Revision des Geldwäschereigesetzes wollte der 2012 als Antwort auf die Finanzkrise
erfolgten Revision der Empfehlungen der Groupe d'action financière (GAFI) Rechnung
tragen und dafür sorgen, dass die schweizerische Gesetzgebung auch beim nächsten
Länderexamen 2015 GAFI-konform ist. Gleichzeitig sollten die Vorgaben des Global
Forum über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke berücksichtigt
werden. Zu diesem Zweck sah die Vorlage des Bundesrates Änderungsvorschläge in
sieben Themenbereichen vor: So sollten die Transparenz der Inhaberaktien bei
juristischen Personen sichergestellt, die Pflichten der Finanzintermediäre bei der
Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung von juristischen Personen konkretisiert
und schwere Steuerdelikte als Vortaten zur Geldwäscherei deklariert werden. Weiter
sollte der Begriff der politisch exponierten Personen (PEP) auf inländische Personen
ausgedehnt werden. Neu sollten zudem Barzahlungen bei Fahrnis- und
Grundstückkäufen im Wert von über CHF 100‘000 nicht mehr erlaubt sein. Der Teil, der
diesen Schwellenwert übersteigt, sollte künftig zwingend über einen Finanzintermediär
erfolgen, der dem Geldwäschereigesetz unterstellt ist. Schliesslich sollte die Meldestelle
für Geldwäscherei in ihren Kompetenzen gestärkt und die Umsetzung der UNO-
Sanktionen im Bereich Terrorismusfinanzierung (Resolution 1373) verbessert werden.

Bei den Beratungen des Bundesgesetzes zur Umsetzung der revidierten GAFI-
Empfehlungen schuf der Ständerat mehrere Differenzen zum Entwurf des Bundesrates.
So wollte die Mehrheit (25 zu 17 Stimmen) der kleinen Kammer, dass ein Steuerdelikt nur
dann als Vortat zur Geldwäscherei gilt, wenn die hinterzogenen Steuern CHF 300‘000
statt den vom Bundesrat vorgeschlagenen CHF 200‘000 pro Steuerperiode
übersteigen. Davon betroffen wären dann nur Steuerbetrüger, d.h. Urkundenfälscher.
Die Steuerhinterziehung sollte aus dem Geltungsbereich fallen. Einig mit dem
Bundesrat ging der Ständerat in der Ansicht, dass künftig Bargeldzahlungen von über
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CHF 100‘000 nur noch über eine Bank abgewickelt werden könnten. Andererseits strich
der Ständerat äusserst knapp (mit 21 zu 20 Stimmen bei einer Enthaltung) die
Bestimmung, wonach die Verletzung der Meldepflicht bei Inhaberaktien bestraft würde
– dies, obwohl eine solche Regelung von der GAFI gefordert wurde. Schliesslich
verankerte der Ständerat die ausdrückliche Nennung von Personen mit führender
Stellung in internationalen Sportverbänden unter den politisch exponierten Personen
(PEP).

Weit weniger bundesratskonform zeigte sich der Nationalrat. In der Sommersession
nahm er zahlreiche Aufweichungen an der bundesrätlichen Vorlage vor, die der Schweiz
laut Bundesrätin Widmer-Schlumpf einen Platz auf der schwarzen Liste sichern würden.
Die gegnerische Mehrheit sah in der Vorlage eine „Generalverdachtsvorlage“, die durch
juristische Definitionen vergeblich Mängel auf organisatorischer und personeller Ebene
zu beheben versuche. In dieser Stimmung wollte der Nationalrat zwar den Begriff der
politisch exponierten Personen ebenfalls auf das Inland und Personen in führender
Funktion in internationalen Sportverbänden ausdehnen, dabei aber gleichzeitig die
Mitglieder der Bundesversammlung, die ja keine Berufsparlamentarier seien, davon
ausnehmen. Weiter wollte die grosse Kammer aufgrund der Ablehnung der totalen
Überwachung aller Finanztransaktionen weder Barkäufe von über CHF 100‘000
verbieten noch volle Transparenz bei den Inhaberaktien herstellen. Schliesslich sollten
Banken nur dann den Verdacht auf schwere Steuerdelikte melden, wenn zusätzlich zum
Betrugstatbestand durch die Straftaten eine oder mehrere Steuerrückerstattungen
über CHF 200‘000 pro Steuerperiode bewirkt würden. In der Gesamtabstimmung
wurde die Vorlage mit 83 zu 54 Stimmen angenommen wobei sich jedoch 48 Mitglieder
aus SP und den Grünen ihrer Stimme enthalten hatten, da die „zerzauste“ Vorlage nicht
mehr GAFI-konform wäre.

Nun lag der Ball wieder beim Ständerat, der laut SP den Nationalrat „wieder auf den
Pfad der Tugend“ zurückbringen sollte. In der Tat übte der Ständerat Kritik an der
trotzigen Haltung des Nationalrates, welche die Reputation der Schweiz gefährde. Die
kleine Kammer hielt denn auch an der Mehrheit ihrer Beschlüsse fest. Nur bezüglich der
Frist, innerhalb derer die Geldwäschereimeldestelle eine Bank über die Weiterleitung
einer Verdachtsmeldung informieren muss, kam sie dem Nationalrat entgegen.
Betreffend die Bareinkäufe lehnte der Ständerat zwar einen Kompromissvorschlag, der
Barbezahlungen ab CHF 100‘000 bei bestimmten Händlern einer Identifikations- und
Dokumentationspflicht unterstellen wollte, ab, bekundete aber dennoch seine
Sympathien. Weiter wollte der Ständerat die Mitglieder der Bundesversammlung nicht
von den Bestimmungen über politisch exponierte Personen ausnehmen.

Die Differenzbereinigung setzte sich in der Wintersession harzig fort. Zwar verzichtete
der Nationalrat mit 122 zu 64 Stimmen bei der Transparenzpflicht für Inhaberaktien auf
einen Schwellenwert von CHF 250‘000 und stimmte mit 97 zu 83 Stimmen bei 6
Enthaltungen der ständerätlichen Definition der qualifizierten Steuerdelikte sowie mit
100 zu 83 Stimmen bei 1 Enthaltung der Zugehörigkeit der Bundesparlamentarier zu den
PEP zu. Bei dem Barzahlungsverbot hielt er jedoch nach einer ausgedehnten Diskussion
an seiner Position fest. Ebenso wollte er die Möglichkeit, betroffene Kunden nach einer
Verdachtsmeldung an die Geldwäschereibehörde informieren zu können, beibehalten.
Schliesslich sollen kirchliche Stiftungen weiterhin von der Eintragungspflicht ins
Handelsregister ausgenommen werden. Dabei gab eine Allianz aus SVP, FDP und einem
Teil der CVP den Ton an. Während die SVP jegliche Überregulierung ablehnte, strebten
die FDP und CVP die Note „genügend“ beim GAFI-Länderexamen an, welches im
Frühjahr 2015 stattfinden wird. Der Wille zur GAFI-Konformität wurde auch im
Ständerat deutlich. So stimmte die kleine Kammer den Vorschlägen des Nationalrats
betreffend die Handelsregistereintragungspflicht für kirchliche Stiftungen, den
Ausnahmen vom Informationsverbot im Meldesystem und der CHF 100‘000-Schwelle
für Barzahlungen bei Versteigerungen in Konkursverfahren zu. Hart blieb sie jedoch bei
der Abklärungs- und Meldepflicht für Händler bei Barzahlungen über CHF 100‘000.
Diese letzte Differenz konnte nicht bereinigt werden, da der Nationalrat unerwartet
zum Vorschlag des Bundesrats, d.h. zum Verbot von Bargeldkäufen über CHF 100‘000,
zurückkehrte. In der Einigungskonferenz fand jedoch klar die liberalere Fassung des
Ständerats die Mehrheit. Die Regelung, wonach Händlern bei Bargeldgeschäften ab CHF
100‘000 erhöhte Sorgfaltspflichten auferlegt werden, wurde schliesslich von beiden
Räten akzeptiert. Der Ständerat stimmte der Vorlage mit 37 zu 4 Stimmen bei 4
Enthaltungen und der Nationalrat mit 128 zu 62 Stimmen bei 5 Enthaltungen zu. Damit
konnte die umkämpfte GAFI-Vorlage vor dem Scheitern gerettet werden. 15

01.01.90 - 01.01.20 6ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Banken

Die neuen Strafnormen über die Geldwäscherei wurden auch vom Ständerat
verabschiedet und auf den 1. August in Kraft gesetzt. Als Ergänzung dazu empfahl eine
interdepartementale Arbeitsgruppe dem Bundesrat zusätzliche Massnahmen. Sie
sprach sich insbesondere für die Einführung einer Deklarationspflicht für grössere
Barbeträge an der Grenze aus. Zudem solle den Banken erlaubt werden, von sich aus
die Behörden über verdächtige Transaktionen zu informieren, ohne dass sie, wenn sich
der Verdacht als unbegründet herausstellt, wegen der Verletzung des Bankgeheimnisses
eingeklagt werden können. Zu dem als erforderlich erachteten Instrumentarium gegen
die Geldwäscherei gehören auch Vorschriften über die Einziehung von
Vermögenswerten und über die Strafbarkeit von kriminellen Organisationen.
Entsprechende Revisionen des Strafrechts waren im Berichtsjahr auf Verwaltungsebene
in Vorbereitung. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.10.1990
HANS HIRTER

Die Anpassungen im Steueramtshilfegesetz wurden 2014 vom Ständerat (Zweitrat)
behandelt. Die grosse Kammer hatte das Geschäft bereits 2013 diskutiert und mit
wenigen Anpassungen gutgeheissen. Die Vorlage wollte, in Erfüllung einer Empfehlung
des Global Forum, die Vorinformation von beschwerdeberechtigten Personen in Sachen
Amtshilfe einschränken. Diese sollte nach nationalrätlicher Version in Ausnahmefällen
nicht vorgenommen werden dürfen. Im Speziellen sollten die betroffenen Personen
nicht vorinformiert werden, wenn der Zweck der Amtshilfe und deren Erfolg kumulativ
gefährdet war. In dieser Präzisierung hatte der Nationalrat eine Differenz zum
Bundesrat geschaffen, der eine „oder“-Regelung vorgeschlagen hatte. Im Ständerat war
Eintreten unbestritten. Ebenso wurden vergleichsweise weniger weitreichende
Änderungsvorschläge des Bundesrats (betreffend Kompetenz zur Festlegung des Inhalts
einer Gruppenanfrage) und des Nationalrats (Präzisierung der Definition von
Gruppenersuchen) ohne Gegenantrag bestätigt. Zu reden gab einzig die Bestimmung
betreffend der nötigen Bedingungen zur Ausnahme von der Vorinformation. Nach
bundesrätlichem Vorschlag sollte von der Vorinformation abgesehen werden, wenn
entweder der Zweck oder der Erfolg der Amtshilfe durch die Vorinformation gefährdet
waren. Wie der Nationalrat wollte die Kleine Kammer jedoch an der etwas restriktiveren
Formulierung („und“) festhalten. Bundesrätin Widmer-Schlumpf plädierte auch im
Ständerat für den „oder“-Wortlaut. Materiell mache es zwar keinen Unterschied, wie die
Regelung formuliert sei. Der „oder“-Wortlaut sei aber zu bevorzugen, weil er dem
internationalen Standard entspreche und deshalb sicherstellen würde, dass die
schweizerischen Regelungen als OECD-konform beurteilt würden. Der Ständerat folgte
dieser Argumentation nicht und bestätigte die nationalrätliche Version mit
Stichentscheid des Präsidenten. Darauf nahmen die Kantonsvertreter die Vorlage in der
Gesamtabstimmung mit 34 zu 1 Stimmen bei einer Enthaltung an. In der
Schlussabstimmung passierte das Geschäft einzig gegen den Willen der SVP mit 137 zu
56 Stimmen bei 3 Enthaltungen im Nationalrat und mit 39 zu 3 Stimmen im Ständerat.
Mit der Annahme der Gesetzesrevision schufen die eidgenössischen Räte die
Voraussetzungen zum Übertritt in Phase 2 des Peer-Review des Global Forum
(wenngleich mit Einschränkungen, weil der verabschiedete Text nicht exakt den
internationalen Standards entsprach). Zum Übertritt in Phase 2 des Peer-Review
musste mindestens eine der drei Empfehlungen des Global Forum von 2011
(Einschränkung der Vorinformation in Amtshilfesachen, Vergrösserung der Anzahl
Doppelbesteuerungsabkommen nach OECD-Standard und Identifikation des Halters
von Inhaberaktien) erfüllt sein. Für das Bestehen der Phase 2 mussten alle drei
Empfehlungen umgesetzt werden. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.03.2014
FABIO CANETG

Der Bundesrat gab im April 2014 die Erarbeitung einer Botschaft zur Revision des
Steuerstrafrechts in Auftrag. Diese stützte sich auf eine bereits 2013 abgeschlossene
Vernehmlassung. Kernstück der Vorlage sollte die Abschaffung des eigenständigen
Straftatbestands des Steuerbetrugs bilden. Der Bundesrat sah vor, Steuerbetrug neu als
qualifizierte Steuerhinterziehung zu handhaben, wodurch unter anderem
Doppelverfahren vermieden werden sollten. Aufgrund des erweiterten Zugangs zu
Bankdaten für Behörden kam die erwartete Gesetzesänderung einer Aufweichung des
inländischen Bankgeheimnisses gleich. Das Parlament konnte sich bis zum Jahresende
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2014 noch nicht zur Vorlage äussern. Die mit dem Geschäft zusammenhängende Motion
Schweiger (fdp, ZG) war am Jahresende formell weiterhin beim Bundesrat pendent. 18

Wie erwartet präsentierte der Bundesrat im Berichtsjahr 2014 keine Vorlage betreffend
erweiterte Sorgfaltspflichten zur Verhinderung der Annahme unversteuerter Gelder
(„Weissgeldvorlage“). Die Landesregierung hatte 2013 angekündigt, eine solche Vorlage
koordiniert mit dem Abschluss von Abkommen über den automatischen
Informationsaustausch präsentieren zu wollen. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.2014
FABIO CANETG

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Im November 2016 legte der Bundesrat eine Botschaft zum Bundesgesetz über die
steuerliche Behandlung finanzieller Sanktionen vor, welche die Motion Luginbühl (bdp,
BE) umsetzte. Der Motionär hatte verlangt, dass Bussen mit Strafzweck steuerlich nicht
abziehbar, also nicht zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören sollten. Der
Bundesrat ergänzte diese Regelung in seiner Botschaft um die Nichtabzugsfähigkeit von
Bestechungszahlungen an Private – eine solche Regelung für Zahlungen an Amtsträger
war bereits in Kraft – sowie um Aufwendungen zur Ermöglichung von Straftaten oder
um Gegenleistungen für die Begehung von Straftaten, sofern diese Zahlungen nach
schweizerischem Recht strafbar sind. Bezüglich letzteren Straftaten erwähnte der
Bundesrat in der Botschaft zum Beispiel Terrorismusfinanzierung oder die Miete von
für strafbare Tätigkeiten verwendeten Räumen. Diese Aspekte waren bisher nicht
ausdrücklich geregelt gewesen. Gewinnabschöpfende Sanktionen ohne Strafzweck
sollten auch weiterhin abzugsfähig bleiben. 

In der Frühjahrssession 2018 behandelte der Ständerat die Vorlage als Erstrat. Dabei
schlug die WAK-SR mit einem Änderungsantrag vor, die vom Bundesrat vorgeschlagene
Regelung abzuschwächen: Vom Ausland verhängte Bussen sollen weiterhin steuerlich
abzugsfähig bleiben. Gegen diese „Subventionierungsvorlage für kriminelle
Unternehmen“, wie es Christian Levrat (sp, FR) nannte, wehrte sich eine
Kommissionsminderheit heftig. Levrat kritisierte, dass die Vorlage ursprünglich zum Ziel
hatte, Rechtssicherheit zu schaffen und die Abzugsfähigkeit von Bussen zu
unterbinden. Da das Bundesgericht in der Zwischenzeit in einem Urteil die
Forderungen des Motionärs bestätigt hatte (2C_916/2014, 2C_917/2014), sei die Vorlage
eigentlich gar nicht mehr nötig. Die WAK-SR bediene sich dieser jetzt aber, um das
Gegenteil zu erreichen, nämlich eine Abschwächung des geltenden Rechts. Es könne
nicht sein, dass der Bund zum Beispiel einen Fünftel der US-Bussen gegen die
Schweizer Banken übernehmen müsse. Auch der Motionär liess kein gutes Haar am
Antrag der Kommissionsmehrheit, der „die Zielrichtung des ursprünglichen Auftrages“
untergrabe. Dadurch würden Unternehmen geradezu eingeladen, Gesetze zu brechen,
was im Extremfall als Wettbewerbsnachteil für gesetzestreue Unternehmen verstanden
werden könne. 
Ruedi Noser (fdp, ZH) bezeichnete die Argumentation der Minderheit als populistisch.
Man dürfe nicht nur die internationalen Grosskonzerne vor Augen haben, sondern
müsse auch an die KMU denken, die durch eine solche Busse Konkurs gehen können. In
der Schweiz gelte das Prinzip der Besteuerung nach Leistungsfähigkeit. Wenn ein
Unternehmen also kein Geld mehr habe, könne es auch nicht besteuert werden. Das sei
nur fair, zumal der Fiskus auch auf illegal entstandenen Gewinnen Steuern erhebe.
Zudem komme es bei den „täglichen Arbeiten des Unternehmers“ im Ausland zu
unrechtmässigen oder unverhältnismässigen Bussen, daher müsse man jeweils die
Umstände der Bussen mitberücksichtigen. In der Folge entbrannten heftige
Diskussionen um die Frage, inwiefern der Ordre-public-Vorbehalt – gemäss welchem
Bestimmungen ausländischen Rechts nicht angewendet werden können, wenn das
Ergebnis gegen das Rechtsgefühl des schweizerischen Rechts verstösst – die
Unternehmen bei Annahme der Vorlage vor unrechtmässigen oder
unverhältnismässigen Bussen schützen würde. 
Finanzminister Maurer fasste die Situation des Ständerates zusammen: Entweder man
akzeptiere, dass möglicherweise unrechtmässige Bussen nicht abgezogen werden
könnten oder dass Bussen mit strafrechtlichem Hintergrund weiter abzugsfähig seien.
Anfänglich seien jedoch in der Kommissionsberatung während sechs Stunden acht
weitere Varianten diskutiert worden, die Kommissionsmehrheit habe sich aber am
Schluss für die „Alles-oder-nichts“-Variante, wie es Roberto Zanetti (sp, SO)
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bezeichnete, entschieden. Mehrfach äusserten die Ständerätinnen und Ständeräte
jedoch die Hoffnung, die Schwesterkommission könne allenfalls später eine bessere
Lösung präsentieren. 
Nach ausführlicher Debatte wurde Eintreten ohne Gegenantrag beschlossen. Da die
Detailberatung bereits im Rahmen der Eintretensdebatte vorweggenommen worden
war, ging der Rat gleich zu den Detailabstimmungen über. Umstritten waren dabei nur
die Abzugsmöglichkeiten für Bussen aus dem Ausland, wobei sich die Minderheit mit 28
zu 12 Stimmen bei einer Enthaltung durchsetzte. In der Gesamtabstimmung nahm der
Ständerat den bundesrätlichen Vorschlag mit 30 zu 6 Stimmen bei fünf Enthaltungen
an; Bussen aus dem Ausland sollen folglich genauso wenig abzugsfähig sein wie Bussen
aus der Schweiz. 20

In der Herbstsession 2018 setzte sich der Nationalrat mit dem Bundesgesetz über die
steuerliche Behandlung finanzieller Sanktionen auseinander. Die Mehrheit der WAK-
NR hatte zuvor einige Änderungen zur ständerätlichen Version beantragt. Besonders
umstritten war in der Eintretensdebatte die Frage der Nichtabzugsfähigkeit von
Aufwendungen zur Ermöglichung von Straftaten, zum Beispiel Terrorismusfinanzierung
oder die Miete von für strafbare Tätigkeiten verwendeten Räumen. Hierbei
befürwortete die Kommission eine Beibehaltung des Status Quo, da derartige
Aufwendungen in der Praxis kaum identifiziert werden könnten. Deshalb solle die
Klärung dieser Frage dem Bundesgericht überlassen werden, erklärte
Kommissionssprecher Feller (fdp, VD). Eine Minderheit Müller Leo (cvp, LU) beantragte
eine Zustimmung zur ständerätlichen Version und damit die ausdrückliche Regelung der
Frage innerhalb des Gesetzes. Minderheitssprecher Müller betonte, dass es nicht sein
könne, dass Terrorismusfinanzierung womöglich von den Steuern abgezogen werden
könne. Dies schien den gesamten Nationalrat zu überzeugen, mit 182 Stimmen folgte er
einstimmig der Minderheit und bereinigte die Differenz. 
Des Weiteren beabsichtigte die Kommission, Schadenersatzzahlungen und
vergleichbare Leistungen generell abzugsfähig zu machen, es sei denn, es liegt ein
gerichtlich festgestelltes vorsätzliches Verhalten vor. Fahrlässige oder grobfahrlässige
Zahlungen sollen folglich von den Steuern abgezogen werden können. Damit würden
gemäss Minderheitssprecher Müller jedoch mehr Abzüge zugelassen als in der aktuellen
Rechtspraxis. Der Rat stimmte dem Kommissionsantrag mit 94 zu 88 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) zu. 
Auch eine Unterscheidung zwischen inländischen und ausländischen Strafen, welche
neben Müller auch Finanzminister Maurer deutlich kritisierte, nahm der Rat mit 94 zu
88 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an. Demnach sollen nach dem Willen des Nationalrats
ausländische Bussen weiterhin abgezogen werden können, wenn sie gegen den
schweizerischen Ordre public verstossen, wenn eine entsprechende in der Schweiz
begangene Handlung nicht strafbar wäre oder wenn die Busse das Höchstmass der
Sanktion nach schweizerischem Recht übersteigt – in letzterem Fall wäre die Differenz
zwischen Schweizer Höchstmass und tatsächlicher Busse abziehbar. 
Mit 129 zu 47 Stimmen (bei 9 Enthaltungen) nahm der Nationalrat die Vorlage in der
Gesamtabstimmung an. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2018
ANJA HEIDELBERGER

Nachdem der Nationalrat bezüglich des Bundesgesetzes über die steuerliche
Behandlung finanzieller Sanktionen entgegen dem ersten Entscheid des Ständerats
einer steuerlichen Abzugsfähigkeit von ausländischen Bussen unter gewissen
Bedingungen zugestimmt hatte, präsentierte die WAK-SR Anfang 2019 diesbezüglich
einen neuen Vorschlag: Ausländische Bussen sollen nur dann abzugsfähig sein, wenn
die Sanktionen gegen den schweizerischen Ordre public verstossen oder die der
Sanktion zugrunde liegenden Handlungen auf gutem Glauben beruhten. Martin Schmid
(fdp, GR) erklärte für die Kommission, dass man die Meinung des Nationalrats teile, dass
für Zahlungen aufgrund von willkürlichen und unfairen ausländischen Gerichts- oder
Verwaltungsentscheiden – zum Beispiel wenn elementare Verfahrensgrundsätze der
EMRK oder des Uno-Paktes verletzt wurden – die Möglichkeit eines Abzugs von den
Steuern geschaffen werden solle. Man habe daher eine «Zwischenvariante» zwischen
den Versionen des Bundesrates und des Nationalrates vorgeschlagen, bei der es jedoch
an den juristischen oder natürlichen Personen liege, solche Verfahrensmängel oder ein
Verhalten nach gutem Glauben gemäss Artikel 3 ZGB nachzuweisen. Anita Fetz (sp, BS)
reichte einen Rückweisungsantrag an die Kommission ein. Sie erklärte, dass sich
Juristinnen und Juristen ausserhalb der Bundesverwaltung – im Unterschied zu ihren
Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Verwaltung – nicht einig gewesen seien, wie die
Klausel bezüglich des «guten Glaubens» genau zu interpretieren sei, da sie viel
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Ermessensspielraum lasse. Deshalb solle die Kommission diesen Aspekt nochmals
besprechen und falls nötig präzisieren. Zusätzlich wies sie darauf hin, dass diese
Regelung für die Kantone einen grossen Mehraufwand mit sich bringen würde und dass
diese entsprechend vorgängig angehört werden sollten. Letzteres Argument fand auch
bei Finanzminister Maurer Anklang. Trotz zahlreicher Wortmeldungen, in denen sich
Kommissionsmitglieder über den Rückweisungsantrag erstaunt zeigten und
argumentierten, dass die offene Frage problemlos im Zweitrat diskutiert werden
könnte, hiess der Ständerat den Antrag Fetz mit 21 zu 18 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
gut. 22

Nach seiner Rückweisung des Bundesgesetzes über die steuerliche Behandlung
finanzieller Sanktionen an die Kommission in der Frühjahrssession 2019 behandelte der
Ständerat das entsprechende Gesetz in der Wintersession desselben Jahres erneut.
Offen sei nur noch eine – jedoch eine gewichtige – Differenz, betonte
Kommissionssprecher Bischof (cvp, SO). Diesbezüglich habe die Kommissionsmehrheit
entschieden, die zuvor vom Ständerat als unklar kritisierte Klausel zum guten Glauben
zu präzisieren. So wolle die Kommissionsmehrheit Bussen weiterhin in zwei
Ausnahmefällen für abzugsfähig erklären, nämlich wenn der Ordre-public-Vorbehalt
verletzt sei oder wenn das Unternehmen glaubhaft darlegen könne, dass es «alles
Zumutbare unternommen hat, um sich [nach ausländischem Recht] rechtskonform zu
verhalten». Ob dies der Fall gewesen sei, müsse das Unternehmen in einem
Steuerverfahren und, wenn die Steuerbehörde dies bestreite, in einem Nachverfahren
darlegen. Die Beweislast läge somit beim steuerpflichtigen Unternehmen, sie müsse
aber keinen Vollbeweis erbringen; eine Glaubhaftmachung genüge. Eine Minderheit
Hefti (fdp, GL) hielt eine Präzisierung des Begriffs für unnötig und beantragte die
vorherige Formulierung zur Annahme. Kurz vor der Abstimmung zog Thomas Hefti
jedoch seinen Antrag zurück. Die zweite Minderheit Levrat (sp, FR) beantragte, dem
Bundesrat zu folgen und auf eine Abzugsfähigkeit zu verzichten. Letzterem Antrag
pflichtete auch Finanzminister Maurer bei, der auf eine grössere Rechtssicherheit beim
bundesrätlichen Vorschlag und auf mögliche Vollzugsprobleme beim Mehrheitsantrag
hinwies. 
Mit 26 zu 14 Stimmen sprach sich der Ständerat für den Mehrheitsantrag und die neue
Formulierung der Kommission aus. 23
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